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Einleitung

„Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich 
und ohne Waffen zu versammeln.“ 

So lautet das Grundrecht der Versammlungsfreiheit in Art. 8 GG. Vermut­
lich hat in der jüngeren Vergangenheit kein anderes Grundrecht eine solche 
mediale und gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit erhalten wie die Ver­
sammlungsfreiheit. Man denke dabei an die flächendeckend untersagten 
Proteste während der Corona-Pandemie, die als Reaktion darauf folgenden 
Proteste der Querdenker, die Proteste gegen den Braunkohleabbau in Lütze­
rath oder im Hambacher Forst, die Proteste der Fridays-for-Future Bewe­
gung und nicht zuletzt an die nunmehr brandaktuelle Debatte über die sog. 
Klimakleber der „Letzten Generation“. Aber auch in den Jahren davor ha­
ben die Ausschreitungen während des G20-Gipfels in Hamburg oder die 
sog. Pegida-Demos in Ostdeutschland die Versammlungsfreiheit ganz oben 
auf das Tableau der besonders relevanten Grundrechte gebracht, von denen 
tagtäglich Gebrauch gemacht wird. Kurzum, die Versammlungsfreiheit ist 
im gesamtgesellschaftlichen Kontext vermutlich so prominent wie nie zu­
vor. 

Als Reaktion auf diese Entwicklung hat man sich in Nordrhein-Westfalen 
entschlossen, ein eigenes Versammlungsgesetz zu erlassen (VersG NRW) 
und damit die Fortgeltung des Bundesversammlungsgesetzes (VersG Bund) 
im eigenen Bundesland ad acta zu legen. Nach den Landtagswahlen in 
Nordrhein-Westfalen verpflichteten sich die frisch gewählten Regierungspar­
teien CDU und FDP bereits in ihrem Koalitionsvertrag 2017 dazu, ein eige­
nes Versammlungsgesetz zu schaffen. Kurz vor dem Ende der Legislaturpe­
riode legte die Landesregierung im Januar 2021 einen ersten Gesetzesent­
wurf vor, der im Dezember 2021 geringfügig verändert und sodann be­
schlossen wurde. Schlussendlich trat das VersG NRW am 7.  Januar 2022 in 
Kraft. 

Während des Gesetzgebungsprozesses kam es jedoch immer wieder zu 
Kundgebungen gegen das geplante VersG NRW. Die Kritiker, die vor al­
lem  – aber nicht nur  – der linken Szene zuzuordnen waren, erachteten das 
Gesetz als zu restriktiv und riefen wiederholt zum Protest auf. Die (bundes-)
landweiten Proteste gipfelten schließlich in einer Kundgebung in Düsseldorf 
im Juni 2021, bei der die Veranstalter des linkspolitischen Bündnisses „Ver­
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sammlungsgesetz NRW stoppen! Grundrechte erhalten“ 10.000 Teilnehmer 
angemeldet hatten.1 

Schließlich wurde beinahe genau ein Jahr nach seinem Inkrafttreten, feder­
führend von der „Gesellschaft für Freiheitsrechte“ eine Verfassungsbe­
schwerde gegen das VersG NRW beim Verfassungsgerichtshof Nordrhein-
Westfalens eingereicht, deren Ausgang im Juni 2023 noch offen ist. 

Das Gesetz hat demnach also eine hohe Relevanz für die Gesellschaft und 
Rechtspraxis. Aus diesem Grunde fiel die Entscheidung zur Abfassung dieser 
Arbeit, die einen Beitrag zur fachlichen Diskussion leisten soll und dem 
Leser einen ganzheitlichen Ansatz in der Analyse des VersG NRW bietet. 

Dazu wird zunächst auf die verfassungsrechtlichen Grundlagen eingegan­
gen, an denen sich das VersG NRW als einschränkendes Gesetz messen las­
sen muss. 

Im zweiten Schritt wird die „Magna Charta“ der Versammlungsfreiheit, 
der Brokdorf-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts dargestellt, der ent­
scheidend zum Gewährleistungsgehalt des Grundrechts beigetragen hat, der 
ihm heute zugesprochen wird. Die Entscheidung spielte nicht nur wegen ih­
rer dogmatischen Relevanz für die Lesart des VersG Bund eine Rolle wäh­
rend des Gesetzgebungsprozesses, sondern wurde auch offen vom federfüh­
rend beteiligten Innenminister Herbert Reul (CDU) kritisiert. Deshalb lohnt 
es sich, einen genaueren Blick auf den zugrunde liegenden Sachverhalt sowie 
die aus der Entscheidung abgeleiteten Konsequenzen zu werfen. 

Auch wenn spätestens nach der Lektüre dieser Einleitung jedem Leser klar 
ist, dass das VersG NRW erfolgreich in Kraft getreten ist, wird im dritten 
Kapitel der Frage nachgegangen, ob ein neues Versammlungsgesetz über­
haupt notwendig war – und wenn ja –, ob nicht möglicherweise verfassungs­
rechtliche Gründe gegen den Erlass eines eigenen Versammlungsgesetzes 
sprechen. Dieses Kapitel legt den Maßstab für das VersG NRW fest, denn 
dort werden die wesentlichen Einwände gegen das bislang in Nordrhein-
Westfalen gültige VersG Bund dargelegt. 

Das vierte und letzte Kapitel widmet sich unmittelbar dem neuen VersG 
NRW. Nach einer kurzen Einführung in die Struktur und den Aufbau des 
Gesetzes wird die für das Kapitel hoch relevante Verfassungsbeschwerde 
anhand eines Exkurses dargestellt. Die Analyse des Gesetzes folgt anschlie­
ßend einem Dreischritt, in dem die Vorschriften nicht der Legalfolge entspre­
chend abgearbeitet werden, sondern danach dargestellt werden, ob es sich 
um aus dem VersG Bund weitestgehend übernommene Paragraphen handelt, 

1  https://www.zeit.de/news/2021-06/25/demo-gegen-versammlungsgesetz-polizei-
mit-grossaufgebot [30.6.2023].
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um solche zur Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge­
richts oder um echte Innovationen, die das Gesetz bundesweit einzigartig 
machen, obwohl bei dem Entwurf insbesondere das niedersächsische Ver­
sammlungsgesetz sowie ein Musterentwurf für ein Versammlungsgesetz Pate 
standen.2 Der Abschnitt über die innovativen Vorschriften bildet zugleich den 
Kern dieser Arbeit, da sich dort naturgemäß die besonders umstrittenen und 
von der Verfassungsbeschwerde angegriffenen Vorschriften wiederfinden. 

Nach der Lektüre dieser Arbeit, wird dem Leser hoffentlich ein umfassen­
der Eindruck vom VersG NRW vermittelt worden sein.

2  LT-Drs. 17/12423, S. 44.


